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Artenvielfalt in der Agrarlandschaft fördern

Anlage und Aufwertung von Kleingewässern

Kleine, auch periodisch austrock-
nende Gewässer sind für Amphi-
bien, Libellen und eine Vielzahl 
weiterer Tiergruppen bedeuten-
de und essenzielle Lebensräume. 
Schleswig-Holstein ist historisch 
bedingt reich an Gewässern, die zu 
einem Großteil während der letz-
ten Eiszeit (zum Beispiel „Toteislö-
cher“) sowie in jüngerer Zeit auch 
durch den Menschen geschaffen 
wurden (zum Beispiel Viehtränken, 
Mergelgruben). Im Zuge des allge-
meinen Landnutzungswandels mit 
unter anderem Flurbereinigungen 
und Entwässerungsmaßnahmen 
ist die Anzahl an Kleingewässern 
in Schleswig-Holstein jedoch vie-
lerorts drastisch zurückgegangen. 

Die Lokalen Aktionen und 
der Deutsche Verband für Land-
schaftspflege (DVL) bieten land-
wirtschaftlichen Betrieben in 
Schleswig-Holstein eine Natur-
schutzberatung an. Die Beratun-
gen werden im Rahmen des Lan-
desprogramms Ländlicher Raum 
(LPLR) durch die EU 
und das Land ge-
fördert und 
sind für inte-
ressierte Be-
triebe kos-
tenlos. 
Die Maß-
nahmen 
wur-
den 

in einem Katalog zusammenge-
stellt, der bei den Lokalen Akti-
onen und dem DVL zu erhalten 
ist. Diese Maßnahmenangebote 
der Beratung sowie geförderte 
Tier- und Pflanzenarten werden 

in Steckbriefen erläutert, die 
auszugsweise im Bauernblatt 

vorgestellt werden. Die voll-
ständigen Steck-
briefe sowie die 

Kontaktda-
ten für 
die Be-

ratung 

 finden sich auf der Internetseite 
 naturschutzberatung-sh.de

Viele Gewässer, die ehemals 
wertvolle Lebensräume darstellten, 
sind zudem zugewachsen und/oder 
verlandet und damit nicht mehr für 
die Artengemeinschaften offener 
Wasserflächen nutzbar. Die Anlage 
und Aufwertung von Kleingewäs-
sern ist daher eine wichtige Natur-
schutzmaßnahme, von der zahlrei-
che Tiere und auch Pflanzen pro-
fitieren. Kleingewässer können 
auf landwirtschaftlichen Be-
trieben in vielfältiger Wei-

se neu geschaffen werden. Durch 
eine angepasste Nutzung der an-
grenzenden Flächen lassen sich die 
Gewässer zudem dauerhaft als Le-
bensraum erhalten.

Einpassung in den 
Betriebsablauf

Gewässer können in feuchten 
Bodenbereichen angelegt wer-
den, die aufgrund undurchlässiger 
Schichten, der Lage in einer Senke 
oder Ähnlichem schwer zu bewirt-
schaften sind. Auf (an)moorigen 
Böden sollten die Gewässer nicht 
durch Grabungen, sondern durch 
die Aufnahme von Drainagen, die 
Anlage von Stauen oder Ähnliches 
geschaffen werden. Zudem dür-
fen durch die Gewässeranlage kei-
ne vorhandenen wertvollen Le-
bensräume, zum Beispiel Feucht-
wiesen, zerstört werden.

Im kühlen Schleswig-Holstein 
sind vor allem offene, nichtbe-
schattete Gewässer mit flachen 
Uferbereichen für den Artenschutz 
besonders wertvoll. Derartige Ge-
wässer können sich schnell erwär-
men, sodass sich beispielsweise der 
Laich von Amphibien ausreichend 
schnell entwickeln kann. Um die 
Uferbereiche offen zu halten und 
Nährstoffeinträge zu verhindern, 
ist eine extensive Flächennutzung 
im Umfeld des Gewässers anzu-
streben. 

Je nach Region können auch seltene und gefährdete Amphibienarten, bei-
spielsweise Moorfrosch oder Kammmolch, durch geeignete Gewässeranla-
gen gefördert werden. Fotos: Dr. Helge Neumann



37Umwelt■ BAUERNBLATT | 3. Oktober 2020 

Wenn die Uferbereiche in eine 
Beweidung integriert werden kön-
nen, sind Pflegemaßnahmen (Aus-
reißen, Zurückschneiden von Sträu-
chern, vor allem an der Südseite) 
nicht oder zumindest in einem ge-
ringeren Umfang erforderlich. Die 
Beweidung darf jedoch nicht so in-
tensiv sein, dass die Uferbereiche 
großflächig zertreten werden. Ge-
wässerufer können alternativ auch 
nur jahrweise oder abschnittswei-
se durch (Teil-)Auszäunungen in 
die Beweidung integriert werden.

Neuanlage von 
Kleingewässern

Die Anlage von Kleingewässern 
auf Ackerflächen ist sorgfältig zu 
durchdenken: Da Nährstoffein-
träge die Gewässerqualität beein-
trächtigen können und wandern-
de Amphibien empfindlich auf 
den Hautkontakt mit Düngemit-
teln und Pflanzenschutzmitteln re-
agieren, sollte ein breiterer Puffer-
streifen entlang des Kleingewäs-
sers eingeplant werden.

Vor der Neuanlage eines Gewäs-
sers ist zu beachten, dass Kleinge-
wässer als gesetzlich geschütztes 
Biotop eingestuft werden. Sie sind 
somit dauerhaft zu erhalten. Un-
ter einer Größe von 2.000 m2 sind 
Kleingewässer im Rahmen der 
Agrarförderung als Landschafts-
elemente prämienberechtigt. 
Sie unterliegen damit auch den 
Cross-Compliance-Bestimmungen. 
Wenn mehrere Gewässer angelegt 
werden, sollten deren Abstände im 
Hinblick auf die Prämienberechti-
gung so gewählt werden, dass sie 
bei hohen Wasserständen nicht zu 
einer größeren Wasserfläche zu-
sammenlaufen können.

Die Herstellungskosten für die 
Anlage von Gewässern können im 
Rahmen von Förderprogrammen 
erstattet werden. Die Programme 
beinhaltet in der Regel auch eine 
fachliche Baubegleitung, die vorab 
erforderliche Genehmigungen ein-
holt, die Vergabe der Herstellungs-
arbeiten abwickelt und die fachge-
rechte Ausführung sicherstellt.

Welche Pflanzen und Tiere 
profitieren?

Von geeigneten (Klein-)Gewäs-
seranlagen und -renaturierungen 

profitieren Frösche, Kröten und 
Molche. Je nach Region und Ge-
wässertyp können auch seltene 
und gefährdete Amphibienarten 
gefördert werden, beispielsweise 
Laubfrosch, Moorfrosch, Kamm-
molch oder Knoblauchkröte. Dar-
über hinaus sind zahlreiche Insek-
ten auf bestimmte Gewässertypen 
angewiesen, etwa Libellen, Was-
serkäfer, Wanzen und Kleinkrebse.

Wenn Gewässer eine gewisse 
Mindestgröße und Strukturviel-
falt aufweisen, werden sie auch 
von Vögeln zur Nahrungssuche, 
Rast oder als Brutplatz genutzt. 
In flachen Uferbereichen sowie 
auf Schlamminseln in Stauflächen 

können sich Kiebitze oder Flussre-
genpfeifer ansiedeln. Kraut- und 
deckungsreiche Gewässer kom-
men als Brutplatz für beispielswei-
se das Teichhuhn oder den Zwerg-
taucher infrage. Störche suchen fla-
che Uferbereiche gerne nach Am-
phibien ab.

In Abhängigkeit von den Nähr-
stoffverhältnissen und der Samen-
bank im Boden kann sich in Klein-
gewässern eine strukturreiche Ufer- 
und Wasservegetation mit Laich-
kräutern, Wasserhahnenfuß und 
anderem einstellen.

Fördermöglichkeiten  
und -bedingungen

Im Rahmen des Vertragsna-
turschutzes, den die Landgesell-
schaft Schleswig-Holstein (LGSH) 
für Grünlandflächen anbietet, 

kann die Anlage von Biotopen ge-
sondert gefördert werden (sie-
he Maßnahmenblatt „Extensi-
ve Grünlandnutzung“). Die Anla-
ge und Aufwertung von Gewäs-
sern lässt sich zudem im Rahmen 
der Einrichtung und Vermarktung 
sogenannter Ökokonten finanzie-
ren. Hinweise hierzu gibt die Unte-
re Naturschutzbehörde des jewei-
ligen Landkreises (Kontaktdaten 
siehe zufish.schleswig-holstein.de/, 
Suchbegriff „Untere Naturschutz-
behörde“).

Im Rahmen des Angebotska-
talogs „Für Mensch, Natur und 
Landschaft“ können in begrenz-
tem Umfang mit Finanzierung des 

Landes die Kosten für Aufwertun-
gen und Anlagen von (Klein-)Ge-
wässern gefördert werden. Nähe-
re Auskünfte hierzu erteilen die 
Lokalen Aktionen und der DVL, die 
auch (kostenlos) die Maßnahmen-
planung und -begleitung überneh-
men.

Wie hat die Maßnahme 
Erfolg?

Wenn möglich, sollten mehre-
re Gewässer mit unterschiedlichen 
Tiefen und Strukturen in räumli-
cher Nähe zueinander angelegt 
werden. Hierdurch kann das An-
gebot an Lebensräumen berei-
chert werden. Darüber hinaus be-
steht in sehr trockenen Jahren die 
Chance, dass zumindest einzelne 
Gewässer nicht austrocknen. Die 
Ausformung der einzelnen Gewäs-

ser sollte auf die bereits regional 
vorkommenden Zielarten abge-
stimmt werden. Offene Gewässer 
mit langen abwechslungsreichen 
Uferlinien, Flachwasserzonen und 
unterschiedlichen Gewässertiefen 
sind generell für viele Arten beson-
ders wertvoll. Uferbepflanzungen 
sollten unterlassen werden.

Um Entwässerungen einer Ge-
wässerneuanlage zu verhindern 
beziehungsweise Nährstoffeinträ-
ge in das Gewässer aus dem Um-
feld zu verhindern, müssen beste-
hende Drainagen/Ab-/ Einflüsse 
nach Möglichkeit entfernt be-
ziehungsweise gekappt werden. 
Pflegemaßnahmen am Gewäs-
ser sollten in der „Ruhezeit“ zwi-
schen Oktober und Januar durch-
geführt, Puffer-/Randstreifen erst 
ab September gemäht werden. Das 
Mahdgut ist nach Möglichkeit ab-
zufahren.

Bei der Suche nach Standorten, 
die für Gewässeranlagen geeignet 
sind, ist auf die Wasserzufuhr (To-
pografie) zu achten. Alte Karten 
können Hinweise auf ehemalige 
Gewässerstandorte geben. Bei Ge-
wässergrabungen kann an derarti-
gen Standorten unter Umständen 
noch die Samenbank des ehemali-
gen Gewässers reaktiviert werden. 
Durch Probegrabungen/-bohrun-
gen können vorab die Bodeneigen-
schaften auf Stauschichten über-
prüft werden. Bei Staumaßnah-
men und der Aufnahme von Ent-
wässerungen ist darauf zu achten, 
dass benachbarte Grundstücke an-
derer Eigentümer nicht negativ be-
einträchtigt werden.

Gewässergrabungen lassen sich 
unter Umständen mit der Neuan-
lage von Wallhecken/Knicks kom-
binieren, indem das entnommene 
Erdmaterial für das Aufsetzen des 
Knickwalls verwendet wird (siehe 
Maßnahmensteckbrief „Anlage 
und Aufwertung von Knicks und 
Gehölzen“).

Die Umgebung von Gewässern 
lässt sich zusätzlich durch Stein- 
und Asthaufen aufwerten, die Ver-
steckmöglichkeiten für zum Bei-
spiel Amphibien oder auch Rep-
tilien bieten (zum Beispiel Ringel-
natter). In Gewässerneuanlagen 
sollten keine Fische eingesetzt 
werden, da diese Fressfeinde von 
Amphibien, Libellen und anderen 
Wasserinsekten sind. Aus demsel-
ben Grund ist ein Besatz mit Haus-
enten/-gänsen und Wasserschild-
kröten zu unterlassen.

Deutscher Verband für  
Landschaftspflege

Tel.: 04 31-64 99 73 32
info-sh@lpv.de

Im kühlen Schleswig-Holstein sind vor allem offene, nicht beschattete Ge-
wässer mit flachen Uferbereichen für den Artenschutz besonders wertvoll.

Gewässer können in Bodenbereichen 
angelegt werden, die beispielsweise 
aufgrund undurchlässiger Schichten 
nur schwer landwirtschaftlich zu be-
wirtschaften sind.


